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(vgl 45 {f, 49, 5E n 61, Z /6, 183, 194 tf u. m.) Um dıe Kontinultät der
Kırche ach dem Konzıl mıiıt der VDOoOr dem Konzıl betonen, verharmlost
sehr dıe starke Kurskorrektur der Kırche gegenüber vielen Punkten der nachreforma-
torıschen TIradıtion. Sıcher hat das Konzıl keinen Bruch mI1t der Tradition
gebracht, insotern sıch Ja gyerade verstärkt den alten bıblıschen un! patrıstiıschenÜberlieferungen zuwandte; 1€e8 allerdings 1in eıner Sanz bewuften un: poıintıierten Ge-
genbewegung einseıltige, VO Neuscholastık un: Apologetik begründete Ent-
wıcklungen seıt dem Trienter Konzıl. Wo diese Diskontinuität des Konzıls
manchen schwerwiegenden Tradıtionen der etzten 400 Jahre allzu sechr herunterge-spielt wiırd, droht der einzigartıge Reformimpuls des Konzıls 1n einem beruhigten CC
cles1a semper reformanda“ versanden. Ekklesiologisch sehr bedenklich scheint
mMır die Tendenz, das Sündıg-sein der Kırche als Kirche negıeren (vgl dagegen
8) VO Balthasars „Casta meretrix“ UuSW.) Weder die völlıg unvermuttelte Unter-
scheidung (fast T’rennung!) zwıschen „UNSCICI Kırche“ un:! der „Kirche Jesu Christi“
och die phılosophisch un!: theologisch unreflektierte ITrennung zwischen sündıgeneinzelnen un! nıcht-sündiger Kıirche lassen sıch angesichts der patrıstiıschen Tradıtion
und der LNEUECTCN ekklesiologischen Entwicklung autrecht erhalten. Hıer vyäbe 1e]
differenzieren; 111a  — kann sıch des Eindrucks nıcht Sanz erwehren, da{ß eın intellı-
genter Theologe W1€e 1er her aus kırchenpolitischen Gründen undıtterenziert
redet: ben die oft unloyale un lıeblose) Krıiıtik der Kırche als solcher, Iso
uch iıhren Strukturen un: Amtern ctheologisch auszutrocknen. Denn WECNN keine
„sündıge Kirche“ x1bt, kann sıch uch keine Kriıtık ihr theologisch legitimieren.7u vielen Eınzelfragen ließen sıch och kritische Anmerkungen machen; zu:
Verhältnis VO Ortsbischof un Bıschofskonferenz, Zur Stellung der Frau In der Kır-
che, ZUr Eschatologie, ZUuUr Theologie der Befreiung, Zur Inkulturation. Ich möchte
ber beı dem Gesagten belassen; enn schließlich hat die außerordentliche Bischofs-
synode In Rom viele Punkte 1Ns rechte Lot gerückt, dafß einıge Befürchtungen SC-genstandslos geworden sınd, die estimmten Außerungen dieses Buches tast schon
einen quası-lehramtlichen Charakter geben wollten. Das ISt das Dılemma eines hohen
kirchlichen Amtsträgers, der zugleich als streiıtbarer Theologe auftritt: dafß viele seıner
prıvaten Überzeugungen leicht und schnell mıiıt dem Gewicht des Amtes be-
schwert werden. Eın SCNAUCS Beachten des „»SCHUuS lıtterarıum“ jedoch kann einem die-
ser Sorge entheben. KEHL
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DEMMER, KLAUS, Deuten Un handeln. Grundlagen UN: Grundfragen der Fundamental-
moral Studıien ZUr theologischen Ethik 15) Freiburg Br./Freiburg 1. Uve Herder/
Universitätsverlag 1985 240
Die theologische Ethik sıeht sıch selt Jahren mıiıt einer starken Erwartungshaltungkonfrontiert, konkreten Problemstellungen (z Friedenssicherung, Kernenergıe,Ökologie) ebenso praktiıkable WwW1€e genuın christliche Entscheidungshilfen un!: Verhal-

tensmaxımen entwerten. Die wıssenschaftliche Reflexion antwortet auf diese Her-
ausforderungen bisher eher zögernd un mIıt zunächst grundsätzlichen ÜberlegungenAnsatz und Status moraltheologischer Theoriebildung. Darın eıne Flucht 1InNns Prinzıi-
pıelle sehen, ware allerdings iıne kurzschlüssige Folgerung. Um die Kriterien sıttlı-
her rteıle un Verhaltensorientierungen klar benennen können, mu{ß die
theologische Ethik sıch einer Basıs vergewıssern, VO' der aus sS1e sowohl Grundsatzfra-

WwI1e€e uch Nnu kurzfristig aktuelle Themen zureichend bewältigen kann Keın Ver-
treter einer bestimmten Schule der Strömung dart sıch bei der Teilnahme ethischen
Diskursen der Verpflichtung entziehen, 95  a man sıch kritisch Rechenschaft abzule-
SCn hat ber Möglichkeiten und renzen des eigenen Ansatzes“ (5) versucht mıt
seinem vorliegenden Beıtrag dieser Forderung Rechnung tragen und seinen enk-
ansatZ, der gleichermaßen hermeneutisch-geschichtlich Ww1€e transzendentalphiloso-
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phisch ausgerichtet ISt, präzısıeren SOWIe einıgen Fallstudien expliziıeren. Den
Eıinstieg bılden wissenschaftstheoretische Erörterungen ZU Selbstverständnis („Ethık
als iınn- bzw. Explikationswissenschaft“) un: ZUuUr Methodologie der Moraltheologie
(13—35) Darauf folgt eiıne Eınzelstudie Z,U Gewissensbegriff: Gewıissen wiırd verstan-
den als hermeneutischer Ort des erTahrenen Ww1e€e eingesehenen sıttlichen Anspruchs
bzw. der Verpiflichtung des Menschen ZUr Wahrheit. Diesem Fragenkreıs ordnet
uch olgende Themen Sıttlıche Wahrheit un Geschichtlichkeit, Gewiı1ssen un:
Handlungsnorm, Epikie (36—77). Danach geht auf dıe och immer unabgeschlos-
SCIHC Dıskussion das Konzept einer „AautonOoOme Moral 1mM christlichen Oontext“
eın Er hält fest, da{fß der Glaube (fides quae keine dırekten, kategorlalen Handlungs-
anweısungen bietet. Seine eigentliche Bedeutung tür die sıttliche Vernunft legt auf e1-
NT prae-normatıven Ebene Er begründet eın Selbst- un: Weltverhältnis des
Menschen, das als anthropologisch unverzichtbares Vorteld und Fundament die NOT-
matıve Vernunft miıtkonstituilert. belegt un:! ert diese Posıtion miıt den
zentralen Aussagen des IL Vatıcanum ber das Gott/Welt-Verhältnis un die Bezıe-
hung zwıschen Autonomıie und Theonomie bzw Anthropologie und Christologie
78—130). Erst ın den folgenden Abschnitten wırd das 1mM Buchtitel angekündigte
Hauptthema ausführlicher behandelt —_ Nach einıgen hinführenden Retflexio-
nen zu Thema „Natur un: Person“ unternımmt ıne Analyse der Struktur sıttlı-
hen Handelns (Einzelthemen: Motıv und Intention, Güterabwägung, Quellen der
Sıttlichkeıt, sozıaler ontext des Handelns, Zeugnischarakter sıttlıcher Vollzüge).
Den Abschluß bılden Überlegungen ZUuU lebensgeschichtlichen Verständnis VO Sünde
un:! Bekehrung (22 1—25 verknüpft mıiıt diesem Buch erklärtermafßen nıcht die
Absicht, „eınen klassıschen Traktat aufzuarbeiten un!: mıiıt dem Anspruch umfassender
Information WwW1e€e kompetenter Selektion autzutreten“ (5) eın 1e] War vielmehr, 99
Grundthemen der tundamental-moralischen Diskussion einen eigenen Ansatz darzu-
stellen Ww1e auf seine Tauglichkeit hın erproben“ Entstanden 1St dabei ine
Quersumme jener Arbeiten, die ach dem Erscheinen seiner moraltheologischen
Grundlagenreflexion „Sıttlıch handeln 4us Verstehen“ (Düsseldorf veröftent-
liıcht hat. H.-J HÖöHN

ZAPP, HARTMUT, Kanonisches Eherecht. Begründet VO Ulrich Mosiek, 6 , völlıg neube-
arbeıtete Auflage rombac hochschul paperback 110) Freiburg/Br.: Rombach
1983 288
Das Eherecht VoO Mosıek 1st 1mM deutschen Sprachraum dem kirchlichen Eherecht

schlechthin geworden, dessen Vorzüge 1er nıcht wiederholt werden müssen. Dıie
ufl wurde iIn: hPh (1982) 6726 rezensIıiert. Inzwischen 1St der eue Codex des

kanoniıschen Rechtes erschiıenen. Deshalb hat Zapp,; der langjährige Miıtarbeiıter VO
Mosıek, eıne Neuauf/l. des ewährten Buches herausgegeben. SO lıegt Iso der „Mo-
siek“ iın Gewand Vor un! ann weıterhın seınen Dıiıenst tun Für eıne Neu-
aufl] selen 1er einıge ganz sporadısche un unzusammenhängende Bemerkungen
gemacht. Zum (Ganzen: Der Vert. hat seın Buch 1n Kap eingeteılt. Diese tassen
SammMeEeN, Was der CIC in seınen 11 Kap genauer: einleitende Normen Kap.) VOTI-

legt. Sollte mMan sıch 1n der Einteilung nıcht besser die E1 Kap des CN halten?
Dem Buch ISst eiıne eigene bersetzung der 5241 beigefügt. Da inzwıschen
eine 1m Auftrag der Deutschen Bischotskonterenz besorgte Übersetzung des C4 VOTI-

hegt, Iragt sıch, ob der Vert nıcht auf die eıgene Übersetzung verzichten sollte.
Den einzelnen Paragraphen werden Literaturlisten beigegeben, deren inn schwer

erkennen ISst. Jedenfalls wurde die dort aufgeführte Literatur Ww1€e iıch aus einzelnen
Stichproben ersehen habe melst doch nıcht verarbeitet. Zu einzelnen Punkten: Auf

26, O wirft mır der Vert VOT, ich versuche ıne Begriffsbestimmung der Ehe Das
Gegenteıl 1St der Fall Miıt 1NnWweIls auf Eph d habe ich betont, da{ß die Ehe eın
Geheimnis ISt. Dennoch müssen WIr ber dieses Geheimnıis reden, Ja die Kırche wagtl
> über dieses Geheimnıis rechtliche Normen aufzustellen. In diesem Sınne g1ibt
uch einen „Begriff“ VO' Ehe So redet Ja uch der Verf. (vgl 99) Vo  —_ „dem jeweılıgenVerständnis VO  j Ehe“ oder VO „einem Eheverständnis“ Im übrigen hat das
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